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Satzunq der Freiwilliqen Feuerwehr Wolfseqq e.V.

s1
Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen ,,Freiwillige Feuerwehr Wolfsegg" und soll in das Vereins-
register eingetragen werden. Nach Eintragung erhält er den Zusatz e.V.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Wolfsegg.

(3) Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

s2
Vereinszweck

(1) Zweck des Vereins ist die Unterstützung der Freiwilligen Feuenruehr Wolfsegg. Insbe-
sondere durch die Werbung und das Stellen von Einsatzkräften. Dabei verfolgt er aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinn der SS S1 bis 6g der Abga-
benordnung.

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke venrvendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in lhrer Eigenschaft als Mitglied auch
keine sonstigen Zuwendungen aus Vereinsmittetn. Es darf keine person durch Ausga-
ben, die den Zwecken der Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.

(3) Die Vereinsämter sind Ehrenämter.

s3
Mitglieder

(1) Mitglieder des Vereins können sein:
1 . Feuerwehrdiensfleistende (aktive Mitglieder)
2. ehemalige Feuenrrehrdiensileistende (passive Mitglieder)
3. fördernde Mitglieder
4. Ehrenmitglieder.
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(2) Zu den aktiven Mitgliedern zählen auch die Feuerwehranwärter'

(3) Personen, die aus dem aktiven Feuerwehrdienst ausscheiden, werden passive Mitglie-

der, wenn sie nicht aus dem Verein austreten'

(4) Fördernde Mitgrieder unterstützen den Verein insbesondere durch besondere finanziel-

le Beiträge oder besondere Dienstleistungen'

(5) Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die sich als Feuerwehrdienst-

reistende oder auf sonstige weise um das Feuenruehrwesen besondere Verdienste er-

worben haben.

s4
Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Aktives Mitglied des Vereins kann jede Person werden, die das 12' Lebensjahr vollen-

det hat. sie soll ihren wohnsitz im Gemeindebereich wolfsegg haben und für den Feu-

erwehrdienst geeignet sein'

Förderndes trltitgtieo kann jede Person werden, die das 60' Lebensjahr zum Zeitpunkt

des Eintritts in den Verein noch nicht vollendet hat.

(2) Der Antrag zur Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand nach $ 26 BGB

einzureichen. Minderjährige müssen die Zustimmung ihrer (ihres) gesetzlichen Vertre-

ter(s) nachweisen.

(3) über die Aufnahme entscheidet der Vorstand nach s 26 BGB. Er ist nicht verpflichtet,

etwaige Ablehnungsgründe anzugeben'

(4) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt durch die Mitgliederversammlung mit einer

Mehrheit von zwei Dritteln der erschienenen und abstimmenden Mitglieder'
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s5
Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet

1. mit dem Tod des Mitglieds

2. durch Austritt

3. durch Streichung von der Mitgliederliste

4. durch Ausschluß.

(2) Der Austritt ist dann wirksam, wenn er dem Vorstand nach g 26 BGB gegenüber
schriftlich erklärt worden ist. Der Austritt ist unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat
zum Schluss eines Geschäftsjahres möglich

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Vorstandschaft von der Mitgliederliste gestri-
chen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Erfüllung seiner Beitrags-
pflicht im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn seit der
Absendung des zweiten Mahnschreibens, dass den Hinweis auf die Streichung zu ent-
halten hat, drei Monate verstrichen sind. Dem Mitglied ist die Streichung an die letzte
bekannte Anschrift schriftlich mitzuteilen.

(a) Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch
einen Beschluss mit einfacher Mehrheit der Vorstandschaft aus dem Verein ausge-
schlossen werden. Vor der Entscheidung ist dem Betroffenen unter Setzung einer an-
gemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich schriftlich oder persönlich gegenüber
dem Vorstand nach S 26 BGB zu rechtfertigen.

(5) Dem Betroffenen ist der Ausschluss schriftlich mitzuteilen. Gegen den Ausschluss
steht ihm das Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung
muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des Ausschlussbeschlusses
beim Vorstand nach $ 26 BGB eingelegt sein. lst die Berufung rechtzeitig eingelegt, hat
der Vorstand nach S 26 BGB sie der nächsten Mitgliederversammlung zur Entschei-
dung vorzulegen. Geschieht das nicht, gilt der Ausschlussbeschluss als nicht erlassen.
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s6
Mitgliedsbeiträge

(1) Von den Mitgliedern wird ein Jahresbeitrag erhoben, dessen Höhe und Fälligkeit die

Mitgriederversammrung festsetzt. Ehrenmitgileder sind von der Beitragspflicht befreit.

Ferner ist eine einmalige Aufnahmegebühr, deren Höhe die Mitgliederversammlung

festsetzt, zu zahlen.

(2) Bis zur Voilendung des 1g. Lebensjahres zahren Vereinsmitglieder den hälftigen Bei-

trag.

s7
Organe des Vereins

organe des Vereins sind der Vorstand nach $ 26 BGB, die Vorstandschaft und die Mit-

gliederversammlung.

s8
Vorstand nach S 26 BGB

Der Verein wird vertreten durch den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden'

Diese vertreten den Verein jeweils alleine'

lm lnnenverhältnis wird vereinbart, dass Rechtsgeschäfte mit einem Betrag

über 250 EURO für den Verein nur verbindlich sind, wenn die Vorstandschaft mit einfacher

Menrneit gemäß $ 11 Abs' (1) zugestimmt hat'

se
Vorstandschaft

(1) Die Vorstandschaft besteht aus folgenden Vereinsmitgliedern

1. dem Vorsitzenden,

2. dem stellvertretenden Vorsitzenden'

3. dem Schriftführer,

4. dem Kassenwart,
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5' dem 1' und 2. Kommandanten und dem Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr,
soweit sie dem Verein angehören und nicht in eine Funktion gemäß Nummern 1 bis
4 gewählt werden.

6- bis zu 5 Beisitzer (ggf. weiteren Führungsdienstgraden o.ä.)

Wählbar sind nur Vereinsmitglieder welche das 18. Lebensjahr vollendet haben.

(2) Die unter Absatz 1, Nr. 1 bis 4 und 6 genannten Vorstandschaftsmitglieder werden vonder Mitgliederversammlung auf sechs-Jahre gewählt. Der Vorstand nach g 26 BGB unddie übrigen Personen der Vorstandschaft welche von der Mitgliederversammlung ge-wählt werden, mit Ausnahme der Beisitzer, sind in geheimer Abrtirrung zu wählen.Die Vorstandschaftsmitglieder bleiben auch nach däm Ablauf ihrer Amtszeit bis zurNeuwahl im Amt.

(3) Außer durch Tod erlischt das Amt eines Vorstandschaftsmitglieds mit dem Ausschlussaus dem Verein, durch Amtsenthebung und Rücktritt. Die Mi-tgtiederversammlung kannjederzeit die gesamte Vorstandschaft öder einzelne seiner Miiglieder ihres Amtes ent-heben. Die Vorstandschaftsmitglieder können jederzeit schriftli-ch ihren Rücktritt erklä-ren' Scheidet ein Vorstandschaftsmitglied während der Amtsperioo" 
"rr, 

so ist dieVorstandschaft.berechtigt, bis zur naChsten ordentlichen Mitjliederversammlung einneues Vorstandschaftsmitglied hinzu zu wählen.

se
Zuständ igkeit der Vorstandschaft

(1) Die Vorstandschaft ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht durch
die-se Satzung anderen Vereinsorganen vorbehalten sind. Er hat vor allem folgendeAufgaben:

1' Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnung

2. Einberufung der Mitgliederversammlung

3. Vollzug der Beschrüsse der Mitgriederversammrung

4. Verwaltung des Vereinsvermögens

5. Erstellung des Jahres- und Kassenberichts

6' Beschlussfassung über Streichung und Ausschluss von Vereinsmitgliedern

7. Beschlussfassung über Ehrungen.
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s11
Sitzun g der Vorstandschaft

(1)FürdieSitzungderVorstandschaftsinddieMitg|iedervomVorsitzenden,beiseiner
Verhinderung uorn steilvertretenden Vorsitzendän rechtzeitig einzuladen. Eine Mittei-

lung der f"g"rorJnung bedarf es nicht. Die Vorstandschaft ist beschlussfähig' wenn

mindestens drei Mitgrieder anwesend sind. Die Vorstandschaft entscheidet mit einfa-

cher Mehrheit der abgegeben"n !tittigen.stimmen. Bei stimmengleichheit entscheidet

die stimme des Vorsitzenden bzri. däs die sitzung leitenden Vorstandschaftsmitglieds'

(2) Über die sitzung de.l V^orstandschaft ist vom schriftführer ein Protokoll aufzunehmen'

Die Niederschrift soil ort und Zeit der Vorstandschaftssitzung, die Namen der Teilneh-

mer, die A"..hiü.t" und das Abstimmungsergebnis enthalten'

s12
Kassenführung

(1) Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Mitter werden insbesondere aus

Beiträgen und spenden aufgebächt. Die Mitter d-es Vereins dürfen nur für die sat-

irng.äaßigen Zwecke venruendet werden'

(2) Der Kassenwart hat über die Kassengeschäfte Buch zu führen und eine Jahresrech-

nung zu erstellen. Zahlungen dUrfen iur aufgrund von Auszahlungsanordnungen des

Vorsitzenden oder - bei dessen Verhinderung - des stellvertretenden Vorsitzenden ge-

leistet werden.

(3) Die Jahresrechnung ist von zwei Kassenprüfern, die jeweirs auf sechs Jahre gewählt

werden, zu prüfen. 
-si" irt der Mitgliederversammlung zur Genehmigung vorzulegen'

s13
Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:

l.EntgegennahmedesJahres.undKassenbericht,GenehmigungderJahresrech.
nung, Enilastung des Vorstänos nach $ 26 BGB und der Vorstandschaft'

2. Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrags

3. wahl und Abberufung der Mitglieder der Vorstandschaft soweit diese von der Mit-

glieoerversamm|unggewähltwerdenundderKassenprüfer

4. Beschrussfassung über Anderungen der satzung und über die Aufrösung des Ver-

eins
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5. Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschlussbeschluss der Vor-
standschaft

6. Ernennung von Ehrenmitgliedern

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich mindestens einmal statt. Außer-
dem muss die Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des
Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Zehntel der Mitglieder unter
Angabe des Zwecks und der Gründe von der Vorstandschaft schrifilich veriangt wiio-

(3) Jede Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden bei seiner Verhinderung vom
stellvertretenden Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von zwei Wocherischriftlich
einberufen. Mit der Einberufung ist gleichzeitig die vorgesehene Tagesordnung mitzu-
teilen.

(4) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversamm-
lung beim Vorsitzenden schriftlich beantragen, d.ass weitere-Angelegänheiten nach-
träglich auf die_ Tagesordnung gesetzt werden. über Anträge aul Erganzung der Ta-
gesordnung, die erst in der Versammlung gestellt werden, Oeschliedt Oie fUTtgtieOerver-
sammlung.

s14
Besch lussfassun g der Mitgliederversamml u ng

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom stell-
vertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandschaftsmitglied gefiitet. Bei
Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der vorher-
gehenden Aussprache einem wahlausschuss übertragen werdän. 

-

(2) In der Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied, welches das 18. Lebensjahr vollendet
hat, - auch Ehrenmitglied - stimmberechtigt. Beschlussfähig ist jede ordÄungsgemäß
ein berufene M itgliederversammlu ng.

(3) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung
und bei Wahlen die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der erschienenen
Mitglieder; Stimmenthaltungen bleiben außerEetracht. Zur Anderung der Satzung und
zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stiirmen
der erschienenen Mitglieder erforderlich. Die Anderung des Vereinözweckes bedarf ei-
ner Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültige-n Stimmen der anwesenden
Vereinsmitglieder.

(a) Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Vorsitzenden als Versammlungsleiter
festgesetzt' Die Abstimmung muss jedoch geheim durchgeführt werden, wenn ein
Zehntel der erschienen Mitglieder dies beantragt.

(5) Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom
Vorsitzend en a) unterzeichnen ist. Die Niedärschrift soll ort und Zeit der Versamm-
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|ung,dieZah|dererschienenenMitg|ieder,diePersondesVersammlungs|eiters,die
Tagesordnung,dieBeschlüsse,dieAnstimmungsergebnisseunddieArtderAbstim-
mung enthalten.

s15
Ehrungen

An Personen, die sich im Feuenrvehrdienst oder auf andere Weise besondere Verdienste

ut O"t Feuerwehrwesen erworben haben' kann

1. EhrendiPlom, Ehrennadeln
2. die Ehrenmitgliedschaft des Vereins

verliehen werden.

s16
Auflösung

Die Aufrösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederver-

sammrung uescnrossen werden. aäi Ärfiö.ung des Vereins, bei Entziehung oder Verlust

seiner Rechtsfahiö["it "0", 
o"iwegäil steuer-begünstigter Zwecke fäilt das Vermögen des

Vereins an die Gemeinde, die es urimitterbar und aussöntiegticn für das Feuerwehrwesen

zu verwenden hat'

Die Satzung wurde am 6'

sl7
ln Kraft treten

Januar 2008 beschlossen'

den 6. Januar 2008
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